
Verbandswesen

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 43 (1927)

Heft 31

PDF erstellt am: 12.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



81 älHfc. Attorig. «»fia8l9 Ssita»Ö (»meslian 877

£e« Setunbarlegrer SRoggo in beutfcger Spradge. Seibe
Referate enthielten im roefentlidgen folgenbe ©ebanten:

Sie SRitarbeit »on |janbroert unb Sanbroirtfdgaft
an ber ©eroerbeauSgelhmg ift ein erfreulicher Seroeis
beS gegenfeitigen SergättbniffeS. ©le SBirtttdgteiten beS
SebenS »erlangen, bag Çanbroerfer unb Sanbroirte ftdj
»ergegen. groifdgert feeiben befielen im üanton greiburg
fo enge Segiebnngett unb bie Sntereffen ftnb fo mitein«
anber »ertnüpft, bag baS ©ebeigen »on £>anbroerf unb
©eroerbe oott ber Sage ber Sanbroirtfcgaft abgängig ift.

®ie Sanbmirte be§ ÄantonS ffreibtrg gaben im 9tuS«
bau beS lanbroirtfdgaftlidgen ©enoffenfigaftSroefenS bis«
ger roetfe .BurücEbaltnng gezeigt. ^öffentlich roirb btefe
audg fernerbin Innegehalten. ®aS ©eroerbe bat bie ^ßgtdgt,
bie Sanbroirtfcgaft als bie ©runbtage aller ißrobuftion
einjufdgähen. @§ mug beSgalb mitgflfen, bie Sanbgudgt

p betämpfen unb auch gegen bie roadgfenbe Sobenoer«
fdgulbung ber Weinen Sanbgöter an ber Sette ber Sanb«
wirtfdgaft mitroirten.

®a§ |>anbroert bat aber audg ein Serbieng am
©ebeigen ber SGttbroirtfdgaft, SJJlöge man beSgalb
non biefer Seite baS ehtgetmifdge $anbroerf oermebrt
untergügen, tnbem man 5. 58. bie SluSroüdgfe beS Sub=
miffionSroefenS unb ber ©djmugfonturreng betämpfen
hilft. ®urdg IngUeberung Heiner ©emerbe tonnten »tele
Weine dauern fteg eine beffere ©jifienj fd&affen. über«
griffe ftnb aber nicht fätberlidg. @0 foHte j. 93. ber
$anbel nur »on jenen ausgeübt merben, bie bamit ibren
SebenSuntergalt »erbienen.

®te gufammenarbeit mug gdg gang befonberS ba
auSroirten, t»o gemeinfame roirtfd&aftltc|e Qntereffen auf
bem Spiel geben, roaS bnrdg beffere güglungnagme jroifdgen
ben gügrern beiber ©ruppen gefegegen tonnte. ®aburcg
mürben SRigoergänbnlffe, bie in befonbern gäUen Sanb-
roirifdgaft unb ©emerbe infolge auSehtanbergrebenber
Sntereffen teilten, »ermieben. ®te Hebung beS $anb«
roerterftanbeS auf bem Sanbe ig »or aüem burdg btefe
oetmegrie güglungnagme möglidg.

®te Bnnagme ber Rtafdginenoerroenbung in
lanbroirtfdgaftlidgen betrieben roirb ben Çanbroerîern
neue SBege beS ©rroerbeS roeifen. ®abet mug aber
betont roerben, bag bag SBergalten be§ lanbroirtfdgaft»
tilgen SauamiS in 93rugg gegenüber bem |janbroert eine
Anbetung erfahren foKte.

©tne »ermegrte gügtungnagme roäre audg notroenbig
bei ber ©rneuerung beS bäuerltdgen RiobitiarS,
einer fförberuna, bie tulturetl »on 93ebeutung ig. ©Ine
folcge ßufammenarbeit tann bie länblidgen Sauten
Öüngig beeinguffen unb roirb beitragen pr Serfdgöne«
tnng unb SequemlidgEelt bei bäuerlichen £jetmS.

Qu ber anfdgltegenben ®iStuffion gimmten bie Herren
Staatsrat ®r. Saooq, ®r. 0. Setmgruber, ®r. Saccatb
nom ©dgroeijerifdgen ©eroerbeoerbanb unb sfßrof. Sen«
Ringer ben mit Seifall aufgenommenen StuSfügrungen
ber beiben Referenten p. ©tne beffere gufammenarbett
tonne namentlich bann ermöglicht roerben, roenn »on
leiten ber Sanbroirtfdgaft ßbergriffe »ermieben roerben.
®ie lanbroirtfdgaftlidgen ©enoffenfdgaften bürften nicht
în SBarengänfern roerben; ge follten nur jene $robufte
fermittetn, bie ber Sauer für feinen Setrieb bebaff unb
bnbersm» nidgt fo gut bejiegen tann. („Sunb")

Uolk$wirt$<baft.
3.

SO öaljre eibgenöfftfege gabritgefeggebung. (Äorr.)
21. pttober 1927 roar ein roidgüger ©ebenftag für

hovl
•

ei^etifdge Sojialgefeggebung, roaren bodg 50 Sagte

*01-6"' baS erge fdgroeij. gabrit-@efe| Pom Solfe,' "bt mit einer befigetbeiien fRegrgeit, angenommen roor»

ben ift. ®te attgemeine lïuêgefiattung unb bie weitere
luSfügrung ber neuen ©efegeSbeftimmungen roar teine
leichte SIrbeit, ge gieg bei gabrifanten unb Arbeitern
auf grogeä Éîigtrsuen. ©tarner Scanner, unter
benen ba§ neue @efe| mit groger Eingabe geförbert
rourbe, finb eS, bie gier für bie fdgroeij. Sojiatgefegge»
bung einen rouegtigen STcarfftein gefegt gaben: in Sern
SunbeSrai $eer unb in SJtoöiS (©taruê) ber erfte

gabritinfpettot ®r. Sdguter. Sa ber golge aber
brang ber Ruf naeg Reöifion ber neuen ©efegeSbeftim«
mungen immer weiter öor, inêbefonbere roaren bie Slr=

beitgjeit ba§ StngrigSfetb ber llnpfriebenen. Sm Sagte
1881 erfolgte ber iugbau beS §aftpg'dgtgefege§, baS

fpüter feine ©üttigfeit audg auf bie fÇugrgatterei, Sdgiffê-
öertegr unb anbete Setriebgarten auêbegnte. 9tm 1. Stpri!
1918 würben bie alten ©runbjüge eines ergen fdgroei»

jertfdgen $aftpgidgtgefe^e§ burig bie obtigatorifdge Un=«

faïïberfiherung abgetöft. ®a§ erfte fegroeig. gabrifgefeg
ergiett fpäter weitere Rebifionen in ben Sagren 1891
unb 1905, blieb aber bi§ jum Sagte 1919 fag unPer=
änbert in Sraft. 1920 rourbe ein neueê fdgroeij. gabrit«-
gefe| mit gewaltigem SolfSmegr an§ ber ®aufe gegeben.
®er nngeilbolle Stieg mit feinen Ptelen Rebenerfdgei»

nungen gat plö|lidg längg gegeüte S^obleme unb gor»
berungen in ber gangen SBelt auSgeibg unb bradgte bie

genüge ülrbeitgjeit Pon 48 SBodgenftunben.
Sebentt man bie groge ©ntroidtung, bie bie fdgroeig.

fÇabritgefeggebung in fogialer §ingdgt gebradgt gat, fo
ig bie ®at ber ergen gabrifgefeggebung> Regelung eine
mutige unb groge gu nennen. SefonberS bie ©eroinnnng
ber Snbngtiellen für bie neue Sadge war teine leidgte

Infgabe. ®amal§ war bie Sdgroeig ba§ erge Sanb in
ber Sßelt, ba§ niigt nur für Sinber unb grauen, ober

für befonberS gefunbgeitSf^äbli^e Setriebe ben gefeg»
liegen Rtajimalarbeitstag Pon 11 Stunben Porfdgrieb,
fonbern audg für erroaegfene männlidge 5ßerfonen in fÇa»

briten jeber Slrt. ®ie Segimmungen über bie SlrbeitS«
geit im geutigen gabritgefeg bilben audg geute nodg bie
fdgroierigge grage unb gaben alfo groge Slegnlicgfeit mit
bem 3ettpnn£t beS ergen fdgroeigerifdgen gabrifgefegeS
Por 50 Sagren. Sergleidgen wir geute aber unfere Sn>
bugrietätigteit, bie 3agt ber Gabrilen unb bie ber 21r=

better, fo barf gejagt roerben, bag unfere gabriten ge«
roadgfen finb. S.

Oerbaidswetea.
Serbaub für SnlanÖSprobuftton. Radgbem fieg be«

reitS 10 SerufSPerbänbe unb über 30 ©ingelgrmen al§
Rtitglieber angemelbet gotten, rourbe am 19. Dttober
in Dlten bie ©rünbung be§ SerbanbeS für Snlanbspro«
buftion befdgloffen. ®ie Serfammlung roägtte einen neun»
gliebrigen Sorfianb mitSirettorÜ Smmer inSern
als Sïâfibent. ®er Serbanb begroeett ben gufammen».
feglug ber an ber Snlanbsprobuttion intereffierten Sn»
buftrien, ©eroerbe unb Srobuttionggroeige, SBagrung

Asphaltlack, Eisenlack
Ebofl (Isolieranstrieh flr Beton)
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Herr Sekundarlehrer Roggo in deutscher Sprache. Beide
Referate enthielten im wesentlichen folgende Gedanken:

Die Mitarbeit von Handwerk und Landwirtschaft
an der Gewerbeausstellung ist ein erfreulicher Beweis
des gegenseitigen Verständnisfes. Die Wirklichkeiten des
Lebens verlangen, daß Handwerker und Landwirte sich

verstehen. Zwischen beiden bestehen im Kanton Freiburg
so enge Beziehungen und die Interessen sind so mitein-
ander verknüpft, daß das Gedeihen von Handwerk und
Gewerbe von der Lage der Landwirtschaft abhängig ist.

Die Landwirte des Kantons Freiburg haben im Aus-
bau des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens bis-
her weise Zurückhaltung gezeigt. Hoffentlich wird diese

auch fernerhin innegehalten. Das Gewerbe hat die Pflicht,
die Landwirtschaft als die Grundlage aller Produktion
einzuschätzen. Es muß deshalb mithelfen, die Landflucht
zu bekämpfen und auch gegen die wachsende Bodenver-
schuldung der kleinen Landgüter an der Seite der Land-
Wirtschaft mitwirken.

Das Handwerk hat aber auch ein Verdienst am
Gedeihen der Landwirtschaft. Möge man deshalb
von dieser Seite das einheimische Handwerk vermehrt
unterstützen, indem man z, B. die Auswüchse des Sub-
miffionswesens und der Schmutzkonkurrenz bekämpfen
hilft. Durch Angliederung kleiner Gewerbe könnten viele
kleine Bauern sich eine bessere Existenz schaffen, über-
griffe sind aber nicht förderlich. So sollte z. B. der
Handel nur von jenen ausgeübt werden, die damit ihren
Lebensunterhalt verdienen.

Die Zusammenarbeit muß sich ganz besonders da
auswirken, wo gemeinsame wirtschaftliche Interessen auf
dem Spiel stehen, was durch bessere Fühlungnahme zwischen
den Führern beider Gruppen geschehen könnte. Dadurch
würden Mißverständnisse, die in besondern Fällen Land-
wirtschaft und Gewerbe infolge auseinanderstrebender
Interessen teilten, vermieden. Die Hebung des Hand-
Werkerstandes auf dem Lande ist vor allem durch diese

vermehrte Fühlungnahme möglich.
Die Zunahme der Maschinenverwendung in

landwirtschaftlichen Betrieben wird den Handwerkern
neue Wege des Erwerbes weisen. Dabei muß aber
betont werden, daß das Verhalten des landwirtschaft-
lichen Bauamts in Brugg gegenüber dem Handwerk eine
Änderung erfahren sollte.

Eine vermehrte Fühlungnahme wäre auch notwendig
bei der Erneuerung des bäuerlichen Mobiliars,
einer Förderung, die kulturell von Bedeutung ist. Eine
solche Zusammenarbeit kann die ländlichen Bauten
günstig beeinflussen und wird beitragen zur Verschöne-
rung und Bequemlichkeit des bäuerlichen Heims.

In der anschließenden Diskussion stimmten die Herren
Staatsrat Dr. Savoy, Dr. O. Leimgruber, Dr. Jaccard
vom Schweizerischen Gewerbeverband und Prof. Ben-
üinger den mit Beifall aufgenommenen Ausführungen
ver beiden Referenten zu. Eine bessere Zusammenarbeit
tonne namentlich dann ermöglicht werden, wenn von
leiten der Landwirtschaft Übergriffe vermieden werden.
Vle landwirtschaftlichen Genossenschaften dürften nicht
îu Warenhäusern werden; sie sollten nur jene Produkte
vermitteln, die der Bauer für seinen Betrieb bedarf und
anderswo nicht so gut beziehen kann. („Bund")

vsllîwimchâ
z.

36 Jahre eidgenössische Fabrikgesetzgebung. (Korr.)
5>.

V 21. Oktober 1927 war ein wichtiger Gedenktag für
^/ schweizerische Sozialgesetzgebung, waren doch 50 Jahre

à stachen, sxit das erste schweiz. Fabrik-Gesetz vom Volke,
8 var mit àer bescheidenen Mehrheit, angenommen wor-

den ist. Die allgemeine Ausgestaltung und die weitere
Ausführung der neuen Gesetzesbestimmungen war keine

leichte Arbeit, sie stieß bei Fabrikanten und Arbeitern
auf großes Mißtrauen. Zwei Glarner Männer, unter
denen das neue Gesetz mit großer Hingabe gefördert
wurde, sind es, die hier für die schweiz. Sozialgesetzge--
bung einen wuchtigen Markstein gesetzt haben: in Bern
Bundesrat Heer und in Mollis (Glarus) der erste

Fabrikinspektor Dr. Schuler. In der Folge aber
drang der Ruf nach Revision der neuen Gesetzesbestim-

mungen immer weiter vor, insbesondere waren die Ar-
beitszeit das Angriffsfeld der Unzufriedenen. Im Jahre
1881 erfolgte der Ausbau des Haftpfl'chtgesetzss, das
später seine Gültigkeit auch auf die Fuhrhalterei, Schiffs-
Verkehr und andere Betriebsarten ausdehnte. Am 1. April
1918 wurden die alten Grundzüge eines ersten schwei-
zerischen Haftpflichtgesetzes durch die obligatorische Un-
fallversicherung abgelöst. Das erste schweiz. Fabrikgesetz
erhielt später weitere Revisionen in den Jahren 1891
und 1905, blieb aber bis zum Jahre 1919 fast unver-
ändert in Kraft. 1920 wurde ein neues schweiz. Fabrik-
gesetz mit gewaltigem Volksmehr aus der Taufe gehoben.
Der unheilvolle Krieg mit seinen vielen Nebenerschei-

nungen hat plötzlich längst gestellte Probleme und For-
derungen in der ganzen Welt ausgelöst und brachte die

heutige Arbeitszeit von 48 Wochenstunden.
Bedenkt man die große Entwicklung, die die schweiz.

Fabrikgesetzgebung in sozialer Hinsicht gebracht hat, so

ist die Tat der ersten Fabrikgesetzgebung. Regelung eine
mutige und große zu nennen. Besonders die Gewinnung
der Industriellen für die neue Sache war keine leichte
Aufgabe. Damals war die Schweiz das erste Land in
der Welt, das nicht nur für Kinder und Frauen, oder

für besonders gesundheitsschädliche Betriebe den gesetz-

lichen Maximalarbeitstag von 11 Stunden vorschrieb,
sondern auch für erwachsene männliche Personen in Fa-
briken jeder Art. Die Bestimmungen über die Arbeits-
zeit im heutigen Fabrikgesetz bilden auch heute noch die
schwierigste Frage und haben also große Ähnlichkeit mit
dem Zeitpunkt des ersten schweizerischen Fabrikgefetzes
vor 50 Jahren. Vergleichen wir heute aber unsere In-
dustrietätigkeit, die Zahl der Fabriken und die der Ar-
beiter, so darf gesagt werden, daß unsere Fabriken ge-
wachsen sind. K.

Verband för JnlandSpràktwn. Nachdem sich be-

reits 10 Berufsverbände und über 30 Einzelfirmen als
Mitglieder angemeldet hatten, wurde am 19. Oktober
in Ölten die Gründung des Verbandes für Jnlandspro-
duktion beschlossen. Die Versammlung wählte einen neun-
gliedrigen Vorstand mitDirektorA. Immer inBern
als Präsident. Der Verband bezweckt den Zusammen--
schluß der an der Jnlandsproduktion interessierten In-
dustrien, Gewerbe und Produktionszweige, Wahrung

âKpksttlsck, LisSnIsek
LdsS lkolieiWM M öetsoj

Zckîkkskîtt, ZuîsstrïckS
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unb görbetung ber gemeinfatnen Snteteffen, unb er
erfitebt unter anberm bie Pitarbeit beim Sbfchluß
bon gcanbelêbertragen unb bet ber Suffteïïung bon Boß»
tarifen.

©latner Cantonale? PalerraeifteigSeröaitb. Unter
Sorfth non .perrn Sanbrat ©d)uler, SERoOtë, hielt ber
Serbanb glarnerifcher Pater» unb ©tpfermeifter eine
gut befugte Setfammlung ab, bie oerfdjieber e midjtige
Setufëfragen befptad). ©er Serbanb bat ftd) als |>aupt»
Siel gegeben bie ©rïjaîtung unb görberung ber berufnen
©ätigfett, bie unter ben teUroetfe ungefunben Buftanben
im ©ubmiffionSmefen p leiben bat. Sin bie arbettgeben»
ben Seljörben nmrbe ber einbtingiiöje Wunfd) gerietet,
fte möchten bie Seftrebungen auf ©efunbung be§ ©ub»
mifftonëmefenS praEtifch unterftflfcen, um fo roirffam mit»
phelfen, bie felbftänbige ©rmerbSart im SerufSleben p
erhalten.

HussfelliiKiiswmt.
®t. ©afltfdje SuSfMtittg för San&roitifdjaft, B«'

buftrie, ©enterbe mtfc Sunft. 9113 ©rgänpttg p un»
feren 9lu3führungen über bie neuartigen Sauftoffe
möchten mir noch bie ©iana» Rlatten ber Sau«
unb Qfolierplatten 91.=©. in RapperSroil am
Bürtdjfee ermähnen, ©te eignen ftd) namentlich für
Seichtbebacbung unb Wanboerfdjalungen ; inëbefonbere
mirb man fie oorteilhaft uerroenben für proniforifdje unb
halbpermanente Sauten, Bubuftrtefcbuppen, ^alîêïC SJeft«
hätten, Saracfenbßuten ufm. Sie Patten haben ein feljr
geringes ©erntet, îônnen rafft) befeftigt unb IeidE>± mieber
entfernt merben, um fie anberorts meiter p permenben.
©o ergeben ftdh ©rfpamtffe an §oli, Arbeit, Bett unb Selb.

9ertd>i<dtit$.
©i&g. DherhawinfpeEtorat. Bum ©ftef bei eibge»

nöfftfdjen DberbaulnfpeEtorateS ift als Rad)folger oon
DberbaulnfpeEtor Seo SürElp, ber auf ben 1. 9lpril 1927
in Ruhcftanb getreten ift, Éleçanber non ©teiger,
bisher SHbjunft beS ImteS unb ©teßoertreter beS ©hefs,
gemählt morben. ©er neue Dberbaulnfpeîtpr ift 1868
in Sern geboren, |at fleh 1889 bas ©iplom eines Sau»
Ingenieurs erroorben, mar 1890 bis 1892 in perfchte»
benen ©ifenbahnmerEftätten unb 1892 bis 1898 als 9lb=

junït beS KantonSingenieurS beS ÄantonS ©laruS tätig.
1898 fam er als Bngenieur ba§ DberbaulnfpeEtorat.
Raft) bem ©obe non Stob mürbe er erfier Slbjunft, unb
fett bem Rüdtritt SürElnS nerfah er bie gunEtionen beS

©hef§.

fpgiene im &(ei»hau£. B«t 8i?WuS ber Sorträge,
metdje ber „©chmetjerifche Serbanb für WolpungSmefen
unb WoftnungSreform" im Bufammenhang mit ber 9Iu§=
fteKung ,,®aë ^leinhauS" gegenmärtig im SEunftgeroerbe«
mufeum" in Börich ceranfialtet, fpraef) am 27. DEtober
pof. ®r. pon ©onjenbad) über „SaulicheS unb pr«
föulidjeS pr ©efunbheitSpflege im SletnljauS". @S ift
nicht baS er fte Pal, baß ber .fyggienifer unferer Uni»
nerfität flftj über bie fragen äußert, melche mit bem ge=

funben SBofjnen pfamntenhängen, unb fo burfte er fleh
bamit begnügen, aus bem großen ©ebiet einige fünfte
herauSjugreifen, bie für bte Serhättntffe beS ÄteinhaufeS
»or allem in grage fomrnen. ©te mohltuenb empfunbene
ßür&e beS SortrageS erlaubte bie Seranftaltung einer
längern ©isfuffton, unb bie IproorooBe SoriragSmetfe
beS Referenten, fomte feine entgegenEommenbe Séant»
mortung ber einzelnen Soten reate bie Buhörer, bie ben
©aal noBftänbig füllten, pr Pitfpraäje auf bem mich»
tigert ©ebiete an, bem man eben nur burd) Serüctficftti»

gung aller möglichen 9lEtag3erfahrungen gerecht merben
fanit.

Wenn bie Sauoorfchriften oor allem einen gemiffen
Sîubiîlnbalt ber Wohnräume als Plnimum perlangen,
fo mirb btefe Sorfdjrift nicht im günftigften ©inn be*

folgt, inbem man bei teuren Sobenpreifen ben 3tmmern
eine Heine Sobenftäche unb bafür mehr fööhenauSbeh«

nung gibt, ©le glachbaumeife, mie fte im MeinhauSbatt

pr ©eltung Eommt, erlaubt eS, ben Wohnräumen mehr
©tunbflä^e §u geben; bie SefchränEung ber Çôhe hilft
mit, um ben ^»eipngShauShalt öfonomifsh p gefialten.
©ie gerfter, bie fo groß mie möglich fein foßen, müffen
fo hoch hinaufgehen, als eS bie 3i'nin«ru'anb erlaubt,
um baS fielt einfaßetibe Sonnenlicht etnpfangen. $ür
bie Sufterreuerung ift erfother lieh, baß eine Wohnung
nach jmei entgegengefet;ten Richtungen genfter hat; fte
muß „guerlüftbar" fein, ©in ÄleinhauS, roeldheS baS

©eitfiücf etner ©ruppe ober Reihe bitbet, erfüßt biefe

Slnforberungen ; ein freifiehenbeS ÇâuSdhen petlangt mehr
^etpng. gür fälte= unb WärmeWmh foß eine genü=

genbe Bfolierung, S. burdh Hohlräume innerhalb ber
Pauern, bei nidht unterEeßerten Wohnungen auch inner»
halb beS SobenS forgen; benn tuhenbe Saft ift ber
fdhlethtefie Wärmeteiter, ©te in Pobe Eommenben glach*
bächer Eönnen mobl unburdhtäffig fein, aber nicht leicht
einer genügenben Qfolierung btenftbar gemadht merben.
— Bt" einzelnen rourbe bie WohnEüdhe, bie Wi^tigfeit
eines ©ufdhenraumeS unb etner eingebauten Wafdjetn«
ridhtung, ber ©dpt} »or geu^tigEeit, bie ©inführung
beS ©dltafbimanS, bie grage gemeinfamer WafchEüchen
befprochen. („R. 8. B-")

©ie Parch als Bnöuftrielanö. (Korr.) ©ie Pardh
ift nicht auSfchHeßtidj ein Sanb ber Sauern, aßmo nur
Pildbmirtfchaft unb StcEerbau bie einigen Serbienftguel»
ten bilben. Rein tinfer ©au ift auch Sfubuftrielanb
unb beftht non aßen SejtrEen beS Kantons ©djropj bie

meiften unb größten ©tabliffemente. über 20 gabrtEbe«
triebe befdjaffen unferm Solle Slrbeit unb Serbtenft.

Währenb in ber Obermarsh mit SluSnahme etner
©tridroarenfabriE unb ©pißenflöppelet in ©uggen bie

©tidlerei unb B®irneret norherrfcht, beftnben fich in ber
Pittel« unb Untermarch große SaumrooßfabriEen (Spitt»
nereten unb Webereien) ©eibenmebereien, Slpparatefabri«
Een, bie größten PöbelfabriEen ber ©chroeis, ©äge« unb
|)obelmerEe, gaßhahnen» unb RfetfenfabriEation. ®aS
holpetehe Wäggitat befißt eine ÄartonfabriE, bie burch

ihre Sage bei ben aßfährlithen ^olpußungen ber per«

fdftebenen ©emetnbe-Sorporationen ber Parch Waggi'
taler Walbgebiet mannen Sorteil bietet. 9ÜS ältefte ga»
briE mirb bie Spinnerei im ibpifdj gelegenen Ruoien be»

geidhnet. ©te mürbe im Bahre 1835 erbaut. Reben be«

eigentlichen gabriEen bürfen pr Qnbufirte auch ^ie Elei»

nem ©efchafte gerechnet merben, in meldjen ber @ß'

bogenbetrteb ebenfaBS burdh bie Pafchtnerte erfeßt ift
unb bie unter bem Ramen Pethan. WerEfiätten be«

Eannt ftnb.
©ine Bnbuftrie, nämlich bie ©etbentjanbrneberei, 9^

hört auch bei uns nur mehr ber Sergangenhett am

Wohl ift man im Santon ©chropj befirebt, bie ^anb«
meberel mieber etnpführen. B" Sergtälern oermag
Wieberetnführung ber ^auSmeberet bie einen unb a«'
bem oor ber 9luSroanberung in überfeelanber beroahrea-

®a aber in ber inbuftrieß fehr roeit fortgefchritte«c«
Parch bie ©eibenfabtiEen jeboch bei Eürjerer 9lrbettSjei|
höhere Söhne phlen, als mit ber £>anbmeberet oerbiem

merben Eann, merben fidj unfere grauen unb ©öctp*
Eaum mehr bemegen laffen, einen ^anömebftuhl 8« trete«*

©er aßfäßig neue Serbtenftjmetg, bte 9luSbeutu«9

ber Retroleumlager tn ber Stnthebene, hält bte ©enmft
immer mehr tn Spannung. SeEanntlidj ftnb bie
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und Förderung der gemeinsamen Interessen, und er
erstrebt unter anderm die Mitarbeit beim Abschluß
von Handelsverträgen und bei der Aufstellung von Zoll-
tarifen.

Glsrner kantonaler Malermeister-Verband. Unter
Vorsitz von Herrn Landrat Schuler, Mollis, hielt der
Verband glarnerischer Maler- und Gipsermeister eine
gut besuchte Versammlung ab, die vsrschiedere Wichtige
Berufsfragen besprach. Der Verband hat sich als Haupt-
ziel gegeben die Erhaltung und Förderung der beruflichen
Tätigkeit, die unter den teilweise ungesunden Zuständen
im Submissionswesen zu leiden hat. An die arbeitgebsn-
den Behörden wurde der eindringliche Wunsch gerichtet,
sie möchten die Bestrebungen auf Gesundung des Sub-
missionswesens praktisch unterstützen, um so wirksam mit-
zuhelfen, die selbständige Erwerbsart im Berufsleben zu
erhalten.

WMêliWgwêîês.
St. Gallische Ausstellung fSr Landwirtschaft, In-

dustrie, Gewerbe und Kunst. Als Ergänzung zu un-
seren Ausführungen über die neuartigen Baustoffe
möchten wir noch die Diana-Platten der Bau-
und Jsolierplatten A.-G. in Rapperswil am
Zürichsee erwähnen. Sie eignen sich namentlich für
Leichtbedachung und Wandverschalungen; insbesondere
wird man sie vorteilhaft verwenden für provisorische und
halbpermanente Bauten, Jndustrieschuppen, Hallery Fest-
Hütten, Barackenbauten usw. Die Platten haben ein sehr
geringes Gewicht, können rasch befestigt und leicht wieder
entfernt werden, um sie anderorts weiter zu verwenden.
So ergeben sich Ersparnisse an Holz, Arbeit, Zeit und Geld.

vmKieaeM».
Eidg. Overbauinspektorat. Zum Chef des eidge-

nössischen Oberbauinspektorates ist als Nachfolger von
Oberbautnspektor Leo Bürkly, der auf den 1. April 1927
in Ruhestand getreten ist, Alexander von Steiger,
bisher Adjunkt des Amtes und Stellvertreter des Chefs,
gewählt worden. Der neue Oberbauinspektor ist 1868
in Bern geboren, hat sich 1889 das Diplom eines Bau-
ingénieurs erworben, war 1899 bis 1892 in verschie-
denen Eisenbahnwerkstätten und 1892 bis 1898 als Ad-
junkt des Kantonstngenieurs des Kantons Glarus tätig.
1898 kam er als Ingenieur auf das Oberbaulnspektorat.
Nach dem Tode von Rod wurde er erster Adjunkt, und
seit dem Rücktritt Bürklys versah er die Funktionen des
Chefs.

Hygiene im Klewhcms. Im Zyklus der Vorträge,
welche der „Schweizerische Verband für Wohnungswesen
und Wohnungsreform" im Zusammenhang mit der Aus-
stellung „Das Kleinhaus" gegenwärtig im Kunstgewerbe-
museum" in Zürich veranstaltet, sprach am 27. Oktober
Prof. Dr. von Gonzenbach über „Bauliches und Per-
sönliches zur Gesundheitspflege im Kleinhaus". Es ist
nicht das erste Mal, daß der Hygieniker unserer Uni-
versität sich über die Fragen äußert, welche mit dem ge-
funden Wohnen zusammenhängen, und so durfte er sich
damit begnügen, aus dem großen Gebiet einige Punkte
herauszugreifen, die für die "Verhältnisse des Kleinhauses
vor allem in Frage kommen. Die wohltuend empfundene
Kürze des Vortrages erlaubte die Veranstaltung einer
längern Diskussion, und die humorvolle Vortragsweise
des Referenten, sowie seine entgegenkommende Beant-
wortung der einzelnen Voten regte die Zuhörer, die den
Saal vollständig füllten, zur Mitsprache auf dem wich-
tigen Gebiete an, dem man eben nur durch Berücksichti-

gung aller möglichen Alltagsersahrungen gerecht werden
kann.

Wenn die Bauvorschriften vor allem einen gewissen
Kubikinhalt der Wohnräume als Minimum verlangen,
so wird diese Vorschrift nicht im günstigsten Sinn be-

folgt, indem man bei teuren Bodenpreisen den Zimmern
eine kleine Bodenfläche und dafür mehr Höhenausdeh-
nung gibt. Die Flachbauweise, wie sie im Kleinhausbau
zur Geltung kommt, erlaubt es, den Wohnräumen mehr
Grandfläche zu geben; die Beschränkung der Höhe hilft
mit, um den Heizungshaushalt ökonomisch zu gestalten.
Die Fenster, die so groß wie möglich sein sollen, müssen
so hoch hinaufgehen, als es die Zimmerwand erlaubt,
um das steil einfallende Sonnenlicht einzufangen. Für
die Lufterneuerung ist erforderlich, daß eine Wohnung
nach zwei entgegengesetzten Richtungen Fenster hat; sie

muß „querlüftbar" sein. Ein Kleinhaus, welches das
Teilstück einer Gruppe oder Reihe bildet, erfüllt diese

Anforderungen; ein freistehendes Häuschen verlangt mehr
Heizung. Für Kälte- und Wärmeschutz soll eine genü-
gende Isolierung, z. B. durch HMräume innerhalb der
Mauern, bei nicht unterkellerten Wohnungen auch inner-
halb des Bodens sorgen; denn ruhende Luft ist der
schlechteste Wärmeleiter. Die in Mode kommenden Flach-
dächer können wohl undurchlässig sein, aber nicht leicht
einer genügenden Isolierung dienstbar gemacht werden.
— Im einzelnen wurde die Wohnküche, die Wichtigkeit
eines Duschenraumes und einer eingebauten Waschein-
richtung, der Schutz vor Feuchtigkeit, die Einführung
des Schlafdiwans, die Frage gemeinsamer Waschküchen
besprochen. („N. Z. Z.")

Die March als Industrieland. (Korr.) Die March
ist nicht ausschließlich ein Land der Bauern, allwo nur
Milchwirtschaft und Ackerbau die einzigen Verdtenstquel-
len bilden. Nein! Unser Gau ist auch ein Industrieland
und besitzt von allen Bezirken des Kantons Schwyz die

meisten und größten Etablissemente. llber 20 Fabrikbe-
triebe beschaffen unserm Volke Arbeit und Verdienst.

Während in der Obermarch mit Ausnahme einer
Strickwarenfabrik und Spitzenklöppelei in Tuggen die

Stickerei und Zwirnerei vorherrscht, befinden sich in der
Mittel- und Untermarch große Baumwollfabriken (Spin-
nereten und Webereien) Seidenwebereien, Apparatefabri-
ken. die größten Möbelfabriken der Schweiz, Säge- und

Hobelwerke, Faßhahnen- und Psetfenfabrikation. Das
holzreiche Wäggital besitzt eine Kartonfabrik, die durch

ihre Lage bei den alljährlichen Holznutzungen der ver-
schiedenen Gemeinde-Korporationen der March im Wäggi-
taler Waldgebiet manchen Vorteil bietet. Als älteste Fa-
brik wird die Spinnerei im idyllisch gelegenen Nuolen be-

zeichnet. Sie wurde im Jahre 1835 erbaut. Neben den

eigentlichen Fabriken dürfen zur Industrie auch die klei-

nern Geschäfte gerechnet werden, in welchen der Ell-
bogenbetrieb ebenfalls durch die Maschinerie ersetzt ist

und die unter dem Namen Mechan. Werkstätten be-

kannt sind.
Eine Industrie, nämlich die Setdenhandweberet,

hört auch bei uns nur mehr der Vergangenheit an-

Wohl ist man im Kanton Schwyz bestrebt, die Hand-
Weberei wieder einzuführen. In Bergtälern vermag die

Wiedereinführung der Hausweberei die einen und an-

dern vor der Auswanderung in Rberseeländer bewahren-
Da aber in der industriell sehr weit fortgeschrittenen
March die Setdenfabriken jedoch bei kürzerer Arbeitszeit
höhere Löhne zahlen, als mit der Handweberei verdient
werden kann, werden sich unsere Frauen und Töchter

kaum mehr bewegen lasten, einen Handwebstuhl zu treten-

Der allfällig neue Verdtenstzweig, die Ausbeutung
der Petroleumlager in der Linthebene, hält die Gemüte

immer mehr in Spannung. Bekanntlich sind die Boy'
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